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Peter Burkhardt

Es ist das vielleicht ausserge-
wöhnlichste Professorenbüro der
Schweiz: In einemBilderrahmen
hängt ein von Hauskatze Micki
zerfetztes Mail, daneben unzäh-
lige Fotos von Katzen und Hun-
den. Auf dem Tisch steht ein
Spielzeugroboter. Peter V. Kunz
spaziert mit Bürohund Jackie
zum Interview im dritten Stock
derSchanzeneckstrasse 1 in Bern,
seinemWirkungsort.

Herr Kunz, Ihr neustes Buch
beginntmit derwohl
ungewöhnlichsten
Widmung, die ein
rechtswissenschaftlichesWerk
je beinhaltete: «Für Eveline
sowie für die krasseste Herde,
Micki, Daisy und Beni, die
liebsten und coolsten Haus-
beziehungsweise Heimkatzen,
die es gibt oder gab, und in
Erinnerung anMausi sowie
Spitz.»Was hat es damit
auf sich?
Eveline –meine zweite und drit-
te Ehefrau –warderAuslöserda-
für, dass ich mich mit Tierrecht
beschäftigt habe.Als zweite Ehe-
frau hat sie mich insofern nega-
tiv beeinflusst, als sie sich 2019
vonmir scheiden liess.Es kamzu
einem Streit um unsere drei Kat-
zen Micki, Daisy und Beni. Da
musste ichmichmit derFrage be-
schäftigen, wem die Katzen
eigentlich gehören.
Und,wer gewann den Streit?
Natürlich meine Frau. Sie setzte
sichvorGericht durchundbekam
alle Katzen. Ich musste mich mit
einem Besuchsrecht begnügen –
aber die ganzen Tierarztkosten
übernehmen.
Sie und Ihre Ex-Frau versöhn-
ten sich dann aber schnell: Nur
eineWoche nach der Scheidung
flogen Sie zusammen in die
Ferien, und ein halbes Jahr
später heirateten Siewieder.
Ja, und nachdem wir wieder ge-
heiratet hatten,beeinflusstemich
Eveline positiv. Sie ist Tierschüt-
zerin und trieb mich an, mich
richtig insTierrecht reinzuknien.
Was hat esmit der «krassesten
Herde» für eine Bewandtnis?
Das ist ein Spruch aus dem Film
«Ice Age», in dem einige merk-
würdige Gestalten vorkommen.
Das sind wir eben auch. Eveline
und ich haben keine Kinder, aber
wir haben die drei Büsis Daisy,
Micki und Beni, und die haben
alle ganz unterschiedliche Cha-
raktere, wie Kinder. Die haben
mich alle sehr motiviert. Ich er-
zähle ihnen auch regelmässig,
was ich gerade schreibe.
Vermenschlichen Sie da Ihre
drei Katzen nicht allzu sehr?

Schon imVorwort schreiben
Sie: «Für die Grundanregung
zumTierrecht bedanke ich
mich bei Daisy, doch Dank
gebührt ebenso Beni sowie –
mit zensurierenden Eingriffen
amManuskript – Micki.»
Ich versuche zwar bewusst, un-
sere Katzen nicht zu vermensch-
lichen.Aber es ist schon so: Durch
die professionelle Beschäftigung
mit Tieren lebe ich einen Teil
meiner eigenen Emotionalität
aus.Wirhaben keine Kinder, aber
trotzdem habe ich Emotionen.
Bei Tieren kann ich die ausleben.
Ich sage immer:Wirtschaftsrecht
– das ist fürmich eine Kopfsache.
Tierrecht – das ist für mich eine
Herzenssache. Aber, und jetzt
kommt der entscheidende Punkt:
Wenn ichmich juristischmit die-
sen Fragestellungen beschäftige,
dann tue ich dies mit null Emo-
tionen.Ob ichmichmit «Too big
to fail» von systemrelevanten
Banken beschäftige odermit den
Rechten von Tieren, spielt wis-
senschaftlich keine Rolle.
Welches ist – abgesehen von
Ihren drei Katzen – Ihr
persönlicher Bezug zu Tieren?
Meine frühesten Kindheitserin-
nerungen haben mit Schweinen
und Kühen zu tun. Als kleiner
Bubwar ich sehrviel imStallmei-
nes Onkels im Luzernischen. Ich
hatte schon immer einen positi-
ven Bezug zuNutztieren. Katzen
kamen erst späterdazu.Spitz und
Mausi waren die ersten zwei

«Mich stört, dass Tiere in der Schweiz
keine Rechte haben»

Interview mit Peter V. Kunz Für seine pointierten Aussagen zu Banken, Finanzkrise und Steuerstreit wurde der Professor für
Wirtschaftsrecht bekannt. Jetzt zeigt er eine neue Seite –mit dem ersten Übersichtswerk zum Tierrecht der Schweiz.

Peter V. Kunz mit Bürohund Jackie im Gebäude der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern. Foto: Nicole Philipp

Der bekannteste Wirtschafts-
rechtler der Schweiz

Seit der Finanzkrise ist Peter V.
Kunz schweizweit bekannt, weil er
sich in Fernsehen, Radio und
Zeitungen pointiert und in einfach
verständlicher Sprache zu
Banken-, Börsen- und Aktien-
rechtsfragen äussert. Der 58-Jähri-
ge ist seit 2005 Professor für
Wirtschaftsrecht und Rechtsver-
gleichung an der Universität Bern.
Er ist geschäftsführender Direktor
am Institut für internationales und
nationales Wirtschaftsrecht.
Während seines Studiums arbeite-
te er als Journalist. In jungen
Jahren war er in seinem Herkunfts-
kanton Solothurn als FDP-
Gemeinderat und -Kantonsparla-
mentarier tätig. Kunz hat mehr als
ein Dutzend Bücher zumWirt-
schaftsrecht verfasst. Seit drei
Jahren widmet er sich zusätzlich
dem Tierrecht. Im August erscheint
sein neustes, 800 Seiten dickes
Werk «Tierrecht der Schweiz».
Kunz ist verheiratet und wohnt mit
seiner Frau in Greifensee ZH. (pbu)
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Katzen, die ich hatte, als ich 8
oder 9 Jahre alt war. Ich war im-
mer ein Katzenmensch. Es gibt
heute aber auch noch Jackie, un-
seren Bürohund, dermeinemAs-
sistenten gehört. Er hat mich
auch schon angeknurrt – wahr-
scheinlich, weil ich nach Katzen
rieche.
Auf das für Sie neue Thema
Tierrecht kamen Sie erst vor
einigen Jahren.Was ist Ihre
wichtigste Erkenntnis?
Ichwar überrascht,wie breit und
umfangreich dasTierrecht ist. Es
umfasst alle Rechtsgebiete, vom
Privatrecht und öffentlichen
Recht über dasWirtschaftsrecht
bis zum Strafrecht. Tiere sind
nicht nur gesellschaftlich und
wirtschaftlich wichtig, sondern
auch rechtlich. Das wird absolut
unterschätzt, auch unter Juristen
und an den Universitäten.
ImAugust erscheint Ihr Buch
mit demTitel «Tierrecht der
Schweiz». Auf 800 Seiten
handeln Sie so gut wie alles ab,
was Sie dazu in drei Jahren
Recherchearbeit finden
konnten.Warum braucht es
ein so dickes Buch?
Vorlesungen und Lehrbücher an
den Universitäten ignorieren
Tiere bisher fast vollständig.Wir
haben zwar Hunderte Gesetzes-
normen, die Tiere betreffen.Und
Tierewurden gerade in jüngerer
Vergangenheit häufig zum Ge-
genstandvon Entscheiden durch
Behörden und Gerichte.Aber die
Rechtswissenschaft scheint das
zu übersehen. Insofern fülltmein
Buch eine Lücke für sämtliche
Juristen. Ich möchte damit aber
auch alle Interessierten – Politi-
ker, Behörden, die Zivilgesell-
schaft – für tierrechtliche Fragen
stärker sensibilisieren.
Sie halten seit drei Jahren
Vorlesungen und Seminare
zumTierrecht. Sind Sie der
Erste in der Schweiz?
In dieser Breite ja, auch europa-
weit. In verschiedenenVorlesun-

gen redet man beiläufig über
Tiere.Aber die ganze Bandbreite
gibt es weder in der Schweiz
noch international.
Was sagten Ihnen Ihre
Professorenkollegen in Bern,
als Sie damit anfingen?
Sie waren sehr skeptisch und
hatten auch nichtwirklich Freu-
de –wahrscheinlich,weil ich teil-
weise in ihre Gärtchen trat. Eine
neue Vorlesung oder ein neues
Seminarmuss in derFakultät im-
mer formell beantragt und ge-
nehmigtwerden.Als ich denAn-
trag stellte,meintenmanche Kol-
legen, es sei ein Witz. Es hiess,
jetzt macht der Kunz auch noch
Büsi-Recht.

Aber Ihre Kollegen konnten es
nicht verhindern,weil Sie
damals Dekan der Fakultät
waren.
Falsch. Auch als Dekan musste
ich dieVorlesung bewilligen las-
sen.Man schickte mich aus dem
Raum, als die Fakultätsver-
sammlung darüber beriet. Die
Diskussion dauerte fast eine
Viertelstunde – da dachte ich, sie
hätten es abgelehnt. Es gab dann
doch eine Mehrheit mit vielen
Enthaltungen für die Vorlesung,
dank der intensiven Unterstüt-
zung der Studierendenvertreter.
Die fanden das toll. Aber von ei-
nigen Professorenkollegen und
verschiedenen bekannten Wirt-
schaftsanwälten in Zürich wur-
de ich belächelt. Den intensivs-
ten Gegenwind bekam ich imRo-
taryClubBern,demzweitältesten
Rotary Club der Schweiz, in dem
ichMitglied bin.Da hiess es, jetzt
wird der Kunz imAlter komisch.
Sie sindwegen Ihrer
Scheidung zumTierrecht
gekommen.Welches ist der
häufigste Fehler, den Paare

begehen, die sich
scheiden lassen?
Schlimm ist,wenn man Tiere als
Kampf- undDruckmittel braucht.
Das ist leider sehr verbreitet. Oft
werden Kinder als Kampfmittel
gegen den Scheidungspartner
eingesetzt. Genau gleich passiert
das bei denTieren –vorallembei
jenen Paaren, die keine Kinder
haben, aber ihrenTieren emotio-
nal verbunden sind.
Worüber streiten die dann?
Darum,wemdasTier gehört, um
das Sorgerecht,dasBesuchsrecht,
dieUnterhaltszahlungen.Es kann
abernochweitergehen: DerPart-
ner,derdasTierdurchdasGericht
erhält, kann sagen: Es ist mir zu-
gesprochen,du siehst esniemehr,
ich töte es innerhalb einerWoche.
Du liebst es, ich töte es. Dagegen
hat man fast keine Möglichkeit.
Immerhin sieht das Scheidungs-
recht heute dieRegelungvor,dass
das Gericht bei der Zuteilung
schauenmuss,wervon denPart-
nern im Interesse des Tieres
geeigneter ist.
Lassen Siemich ein paar andere
rechtliche Fragen stellen:
KönnenTiere Delikte begehen?
Ja, Tiere können faktisch Delikte
begehen, aber sie werden nicht
zur Verantwortung gezogen.
Denn Tiere sind juristisch keine
Rechtssubjekte, sind also nicht
deliktsfähig.Das heisst, sie haben
rechtlich gesehen weder Rechte
noch Pflichten. Wenn ein Tier
einen Schaden verursacht, ist es
nicht haftbar. Es wird auch nicht
vor Gericht gestellt. Bei jenen
Tieren, die jemandem gehören,
wird ersatzweise der Halter zur
Verantwortung gezogen. Bei
Wildtieren sieht es anders aus.
WenneinBäreineKuh reisst,pas-
siert garnichts.DerBauerhat den
Schaden, der Bär zieht weiter.
Daswar früher anders.
Damachten Gerichte Tieren
den Prozess.
Genau. Man richtete Tiere hin
oderverstümmelte sie zurBestra-
fung – ganz brutal. Auch die
Schweiz hatte bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein Tierprozesse.
Welche rechtlichen Folgen
hat es,wennmein Hund
ein Kind schwerverletzt?

Das ist ein gutes Beispiel,weil es
zeigt, um wie viele juristische
Themen es bei tierrechtlichen
Fragen gehen kann: Es braucht
jemanden, der sich strafrechtlich,
privatrechtlich undverwaltungs-
rechtlich auskennt. Also drei
grosse Rechtsgebiete für einen
einzigen Fall. Die Hauptfolge ist,
dass Sie Schadenersatz zahlen
müssen. Die zweite mögliche
Folge ist, dass die Eltern des Kin-
des gegen Sie als Tierhalter eine
Strafanzeige wegen Körperver-
letzung einreichen. Und eine
dritte mögliche Folge ist, dass
das Veterinäramt ein Verfahren
gegen Sie als Hundehalter ein-
leitet. Es nimmt Ihnen vielleicht
denHundweg oder schläfert ihn
sogar ein.
DerModeschöpfer Karl
Lagerfeld soll seine Katze
im Testament als Alleinerbin
eingesetzt haben,womit sie
800 Millionen Euro erben
würde. Geht das überhaupt?
Nein.Das kann so nicht stimmen.
Erben kann ein Tier nicht. Es ist
nicht erbfähig, weil es weder
Rechte noch Pflichten hat. Aber
ein Erblasser kann imTestament
dieAuflagemachen, dass derErbe
oder die Erbin zum Tier schauen
muss.
Ist es in Stein gemeisselt, dass
Tiere keine Rechte haben?
Nein. Ich glaube, dass wir uns in
einer Übergangszeit befinden.
Man hat die Rechte von Tieren
etwas verbessert, aber ohne sie zu
Rechtssubjekten zu machen.
Hinreichend ist das noch längst
nicht.DerBundesrat und das Par-
lament könnten und sollten akti-
ver werden.
Was genau kritisieren Sie?
Das Tierschutzrecht wird in der
Schweiz vonvielenVeterinäräm-
tern zu wenig gut durchgesetzt.
Und es gilt nur für Wirbeltiere.
Deutschland undÖsterreich fas-
sen denTierschutzweiter. Gut ist
hingegen, dass Tiere vor zwan-
zig Jahren im Schweizer Recht
eine eigene rechtliche Position
zwischen Personen und Sachen
erhielten. Das war ein Quanten-
sprung. Tiere haben seither ei-
nen gewissen erhöhten rechtli-
chen Schutz – nicht nur imTier-

schutzrecht, sondern zum
Beispiel auch im Obligationen-
recht.Trotzdem sindTiere juris-
tisch gesehen immer noch eine
atypische Sache, auchwenn es im
Zivilgesetzbuch anders steht.
Wenn ich einTier schlage und es
stirbt, ist das strafrechtlich we-
der eine Körperverletzung noch
eine Tötung, sondern nur eine
Sachbeschädigung.
Im vergangenen Jahr haben
Tierschützer in Basel-Stadt
versucht,mit der Primaten-
Initiative eigentliche
Grundrechte einzuführen für
alle nicht menschlichen
Primaten. Sie wurde deutlich
abgelehnt. Ist das Thema
damit vomTisch?
Langfristig sichernicht. Ich kann
mir vorstellen, dassman irgend-
wann Tiere als Rechtssubjekte
anerkennt. Es hatmich schon als
jungen Studenten irritiert, dass
nicht nurMenscheneinenGrund-
rechtsschutz haben, sondern
auch Unternehmen wie Nestlé
oder die UBS – aber Tiere nicht.
Mich stört, dass Tiere in der
Schweiz keineRechte haben.Man
könnte ihnen durchaus gewisse
Rechte einräumen. Natürlich
nicht alle, sonst müsste man ih-
nen auch Pflichten auferlegen,
und das ist unmöglich.

Wieso sollen Tiere,
die nicht immenschlichen
Sinn urteilsfähig sind,
Rechte erhalten?
AuchMenschen,die nicht urteils-
fähig sind,habenRechte.Denken
Sie an Menschen mit schweren
geistigen Behinderungen, Neu-
geboreneoderDemente.DasKon-
zept, dass man eine Vertretung
braucht, umdie Rechte durchzu-
setzen, könnte man problemlos
auch bei Tieren einführen.

Welche Rechte könnten
Tiere erhalten?
Im Vordergrund steht das Recht
auf Leben.
So absolut formuliert, würde
das bedeuten, dass man nicht
mehr Fleisch essen, fischen
oder jagen darf und keine
Land- und Alpwirtschaft
mehr betreiben kann.
Wollen Sie das?
So weit gehe ich nicht. Ich habe
kein Problem mit dem Konsum
von Fleisch, ich esse es auch. Es
ist die Frage, wie das Tier lebt
und wie es getötet wird. Ich bin
dafür, dass Tiere ein gesetzlich
verankertes Recht auf ein wür-
devolles und angemessenes Le-
ben erhalten – einen Lebens-
schutz, wie in Deutschland.
Wie könnte das konkret
aussehen?
Zum Beispiel, dass das Tier ge-
nügendRaumund Licht hat.Und
Anspruch auf tierärztliche Be-
treuung. Es darf kein Dahinve-
getieren geben.Wenn jemand in
einer Eineinhalbzimmerwoh-
nung zwanzig Katzen hält – das
geht nicht.
Bald ist 1. August, der Tag
der vielen Feuerwerke.
Verletzen die Böller und
Raketen die Rechte
von Tieren?
Ja, Tiere werden am 1. August –
und auch an Silvester – halb in
den Wahnsinn getrieben. Der
Schutz vor Lärmwäre einweite-
resmögliches Recht, dasman ge-
setzlich verankern könnte.
Gibt es bereits Länder,
in denen Tiere Rechtssubjekte
sind?
Nein, kein Land anerkennt bis
anhin Tiere als Rechtssubjekte.
In den USA gab es immerhin ei-
nigewenige erstinstanzliche Ur-
teile, in denen Tiere als Kläger
anerkannt wurden. Alle Urteile
wurden in der Folge aufgehoben.
Das heisst, die Schweiz wäre
eine Pionierin?
Ja, es gibtweltweitweder ein Prä-
judiz noch praktische Erfahrun-
gen.Trotzdemgebe ich tierrecht-
lich meine Hoffnung für die
Schweiz nicht auf, auchwenn es
sicher erst lange nach meiner
Emeritierung geschehen wird.

Fortsetzung

Interviewmit
Peter V. Kunz

«Es hiess, jetzt
macht der Kunz
auch noch
Büsi-Recht.»

«Tiere sind
juristisch gesehen
eine atypische
Sache.»

Sollen Tiere ein gesetzlich verankertes Recht auf ein würdevolles Leben haben? Der Bauernhof auf dem Gutisberg in Bern bietet seinen Hühnern ein Freilandgehege. Foto: Beat Mathys
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